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(54) Gefahrenmeldesystem und Verfahren zur Überprüfung dessen Funktionsfähigkeit

(57) Die Erfindung betrifft ein Gefahrenmeldesystem
(1) und ein Verfahren zur Überprüfung der Funktionsfä-
higkeit des Gefahrenmeldesystems (1). Das Gefahren-
meldesystem (1) weist auf:
- eine Erfassungseinheit zur Erfassung von Sensorsigna-
len mindestens eines Gefahrenmeldesensors (20, 21,
22);
- eine Gefahrendatenspeicher- und -verarbeitungsein-

heit (40) mit einer Verarbeitungseinheit zur Weiterverar-
beitung der von der Erfassungseinheit erfassten Sensor-
signale und mindestens einem Datenspeicherelement
zum Speichern der weiterverarbeiteten Sensorsignale;
und
- ein mobiles Endgerät (10) mit einer Anzeigeeinheit zur
visuellen Darstellung der weiterverarbeiteten Sensorsi-
gnale.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gefahrenmeldesy-
stem und ein Verfahren zur Überprüfung der Funktions-
fähigkeit des Gefahrenmeldesystems.
[0002] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Gefahrenmeldesystem anzubieten, welches eine ortsun-
abhängige und flexible Bereitstellung der Alarmdaten ei-
nes Gefahrenmeldesensors ermöglicht. Ferner ist es
Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur Überprüfung
der Funktionsfähigkeit des Gefahrenmeldesystems an-
zubieten.
[0003] Diese Aufgabe wird durch ein Gefahrenmelde-
system mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 bzw.
durch ein Verfahren zur Überprüfung der Funktionsfä-
higkeit des Gefahrenmeldesystems mit den Merkmalen
des Anspruchs 11 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsfor-
men sind in den Unteransprüchen beschrieben.
[0004] Erfindungsgemäß weist das Gefahrenmeldesy-
stem eine Erfassungseinheit zur Erfassung von Sensor-
signalen mindestens eines Gefahrenmeldesensors, eine
Gefahrendatenspeicher- und -verarbeitungseinheit mit
einer Verarbeitungseinheit zur Weiterverarbeitung der
von der Erfassungseinheit erfassten Sensorsignale und
mindestens einem Datenspeicherelement zum Spei-
chern der weiterverarbeiteten Sensorsignale auf. Ferner
weist das Gefahrenmeldesystem ein mobiles Endgerät
mit einer Anzeigeeinheit zur visuellen Darstellung der
weiterverarbeiteten Sensorsignale auf.
[0005] Durch die visuelle Darstellung der Sensorsigna-
le mittels der Anzeigeeinheit des mobilen Endgerätes
stehen die Sensorsignale des Gefahrenmeldesensors
ortsunabhängig und flexibel zur Verfügung, was die Ge-
fahrenbekämpfung flexibilisiert und beschleunigt.
[0006] In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form ist das Gefahrenmeldesystem als Brandmeldesy-
stem und der mindestens eine Gefahrenmeldesensor als
Brandmeldesensor ausgebildet. Auf diese Weise stehen
im Brandfall den Feuerwehreinsatzkräften die Informa-
tionen der Gefahrenmeldesensoren (d.h. der Brandmel-
desensoren) unabhängig von deren jeweiligen momen-
tanen Einsatzort zur Verfügung.
[0007] In vorteilhafter Weise besitzt das Gefahrenmel-
desystem ferner mindestens einen Meldesensor mit ei-
ner Detektionseinheit und einer Datenübertragungsein-
heit, wobei die Datenübertragungseinheit derart ausge-
bildet ist, von der Detektionseinheit erzeugte Daten ka-
bellos zur Gefahrendatenspeicher- und -verarbeitungs-
einheit und/oder zum mobilen Endgerät zu übertragen.
Dadurch die kabellose Übertragung der Daten des Mel-
desensors können die im Endgerät zur Verfügung ste-
henden Informationen über das Gefahrenmeldesystem
bzw. den Alarmfall ergänzt werden.
[0008] In besonders bevorzugter Weise ist hierbei die
Detektionseinheit des Meldesensors als Gas-, Sauer-
stoff-, Temperatur-, Bewegungs- und/oder Positionsde-
tektor ausgebildet. Des Weiteren ist der Meldesensor in
bevorzugter Weise als mobiler Meldesensor zur Befesti-

gung an einer Person ausgebildet.
[0009] In vorteilhafter Weise ist der Meldesensor ein
Funksensor, der derart ausgebildet ist, die von der De-
tektionseinheit erzeugten Daten per Funk zur Brandda-
tenspeicher- und -verarbeitungseinheit und/oder zum
mobilen Endgerät zu übertragen.
[0010] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist der Meldesensor in das mobile Endgerät inte-
griert. Auf diese Weise wird die Funktionalität des mobi-
len Endgerätes weiter erhöht.
[0011] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Gefahrendatenspeicher- und -verarbei-
tungseinheit einen Alarmdaten-Speicher, einen Zusatz-
daten-Speicher, einen Grafiken-Speicher und/oder ei-
nen Meldesensordaten-Speicher auf. Auf diese Weise
können die durch die Branddatensensoren zur Verfü-
gung gestellten Sensordaten zentral gespeichert und
durch die Verknüpfung mit weiteren Daten (insbesonde-
re mit Grafikdaten wie beispielsweise Bauplänen, Brand-
schutzgrafiken sowie mit Daten des Meldesensors) in
Verbindung gesetzt werden.
[0012] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist die
Erfassungseinheit und/oder die Gefahrendatenspeicher-
und -verarbeitungseinheit in das mobile Endgerät inte-
griert. Dies führt zu einem besonders kompakten und
ortsunabhängig einsetzbaren Gefahrenmeldesystem.
[0013] In einer alternativen Ausführungsform ist die Er-
fassungseinheit räumlich von der Gefahrendatenspei-
cher- und -verarbeitungseinheit und dem mobilen End-
gerät getrennt in einer separaten Zentraleinheit angeord-
net. Auf diese Weise ist die Erfassung der Gefahrenmel-
desensordaten räumlich von der Gefahrendatenspei-
cher- und -verarbeitungseinheit und dem mobilen End-
gerät getrennt. Insbesondere kann die separate Zentral-
einheit räumlich den Gefahrenmeldesensoren zugeord-
net, d.h. beispielsweise im selben Gebäudekomplex
angeordnet, sein. Ein Beispiel für eine derartige Zentral-
einheit, in der die Sensorsignale der Gefahrenmeldesen-
soren zentral eingehen, wäre eine Brandmeldezentrale
(BMZ).
[0014] In vorteilhafter Weise sind die Erfassungsein-
heit und/oder die Gefahrendatenspeicher- und -verarbei-
tungseinheit in einem lokalen Server oder in Form einer
dynamisch an den Bedarf angepassten und über ein
Netzwerk zur Verfügung gestellten IT-Infrastruktur aus-
gebildet.
[0015] In einer vorteilhaften Ausführungsform sind die
im Datenspeicherelement der Gefahrendatenspeicher-
und -verarbeitungseinheit abgelegten Daten zumindest
teilweise mit selektiven Zugriffsrechten geschützt. Auf
diese Weise kann ein Datenmissbrauch bzw. eine Da-
tenmanipulation durch unberechtigte Personen verhin-
dert werden.
[0016] In vorteilhafter Weise weist das mobile Endge-
rät ferner eine Eingabeeinheit zur Eingabe und/oder Mo-
difizierung von Daten und eine Übertragungseinheit zur
Übertragung der eingegebenen und/oder modifizierten
Daten zur Erfassungseinheit und/oder zur Gefahrenda-
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tenspeicher- und -verarbeitungseinheit auf.
[0017] In vorteilhafter Weise handelt es sich bei den
von dem mobilen Endgerät empfangenen Daten um al-
phanumerische Daten oder um Grafikdaten in Form von
Brandschutzgrafiken.
[0018] In besonders bevorzugter Weise besitzt das
Gefahrenmeldesystem ferner eine Zusatzdatenspei-
cher- und -verarbeitungseinheit, welche eine Empfangs-
einheit zum Empfang von Daten des Meldesensors, min-
destens ein Datenspeicherelement sowie eine Übertra-
gungseinheit zur Übertragung der Daten aus dem Da-
tenspeicherelement zum mobilen Endgerät aufweist. Die
Zusatzdatenspeicher- und -verarbeitungseinheit dient
zum Speichern zusätzlicher, individuell zu bestimmender
zusätzlicher Informationen bezüglich des Gefahrenmel-
desystems oder einzelner Komponenten davon und er-
höht dadurch die Einsatzmöglichkeiten des Gefahren-
meldesystems. In besonders vorteilhafter Weise dient
die Zusatzdatenspeicher- und -verarbeitungseinheit zur
Speicherung und Weiterverarbeitung von wartungs- und/
oder einrichtungsrelevanten Daten (z. B. Wartungsinter-
valle) des Gefahrenmeldesystems.
[0019] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Überprü-
fung der Funktionsfähigkeit des Gefahrenmeldesystems
umfasst folgende Verfahrensschritte: (a) Absichtliches
Auslösen eines der Gefahrenmeldesensoren; und (b)
Anzeige der von der Erfassungseinheit erfassten Sen-
sorsignale des absichtlich ausgelösten Gefahrenmelde-
sensors durch die Anzeigeeinheit des mobilen Endgerä-
tes.
[0020] Nach dem absichtlichen Auslösen eines der
Gefahrenmeldesensoren wird bei einem funktionsfähi-
gen Gefahrenmeldesensor dieser die Gefahrensituation
detektieren und entsprechende Sensordaten an die Er-
fassungseinheit senden. Anschließend werden die
Alarmdaten mit Hilfe der Anzeigeeinheit angezeigt. Für
die überprüfende Person ist somit unmittelbar erkennbar,
ob die Funktionsfähigkeit des Gefahrenmeldesensors
gegeben ist. Wird keine Alarmsituation auf der Anzeige-
einheit angezeigt, so ist der Gefahrenmeldesensor funk-
tionsuntüchtig. Durch die Anzeige auf dem mobilen End-
gerät ist es für eine prüfende Person möglich, die Aus-
wertung der Funktionsprüfung direkt, ohne an einem be-
stimmten Ort gebunden zu sein, vorzunehmen. Insbe-
sondere ist es möglich, den Gefahrenmeldesensor ab-
sichtlich auszulösen, sodann die Funktionstüchtigkeit mit
Hilfe der Anzeige auf dem mobilen Endgerät zu überprü-
fen und sich anschließend direkt zu einem weiteren zu
überprüfenden Gefahrenmeldesensor zu begeben.
[0021] In einer vorteilhaften Ausführungsform werden
vor dem absichtlichen Auslösen des Gefahrenmeldesen-
sors folgende Verfahrensschritte ausgeführt: (1) Prüfen,
ob das Gefahrenmeldesystem über eine Kommunikati-
onsverbindung mit einer Leitstelle, insbesondere einer
Feuervvehrleitstelle, verbunden ist; und (2) Trennen der
Kommunikationsverbindung zwischen dem Gefahren-
meldesystem und der Leitstelle, falls die Prüfung ergibt,
dass eine Kommunikationsverbindung besteht. Auf die-

se Weise wird eine eventuell bestehende Kommunikati-
onsverbindung mit einer Leitstelle getrennt, um die Ge-
fahr auszuschließen, dass das absichtliche Auslösen
des Gefahrenmeldesensors von der Leitstelle als realer
Alarmfall eingestuft wird.
[0022] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form erfolgt die Anzeige der von der Erfassungseinheit
erfassten Sensorsignale auf dem mobilen Endgerät in
Form eines virtuellen Abbildes einer Bedienoberfläche
der Zentraleinheit. Insbesondere wenn das Gefahren-
meldesystem als Brandmeldesystem ausgebildet ist,
kann dieses virtuelle Abbild die Bedienfläche einer BMZ
darstellen. Dadurch können sich die Feuerwehreinsatz-
kräfte einen Überblick über die in der BMZ eintreffenden
Sensorsignale machen, ohne sich vor Ort an der BMZ
befinden zu müssen.
[0023] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form erfolgt eine Anzeige der von der Erfassungseinheit
erfassten Sensorsignale eines weiteren, nicht dem ab-
sichtlich ausgelösten Gefahrenmeldesensor entspre-
chenden Gefahrenmeldesensors, falls dieser weitere
Gefahrenmeldesensor eine Alarmsituation detektiert.
Auf diese Weise ist sichergestellt, dass - auch wenn die
Kommunikationsverbindung zur Leitstelle unterbrochen
ist - eine Alarmmeldung eines Gefahrenmeldesensors,
der momentan nicht überprüft wird, nicht übersehen wird.
In vorteilhafter Weise erfolgt hierbei die Anzeige der Sen-
sorsignale des absichtlich ausgelösten Gefahrenmelde-
sensors und des weiteren Gefahrenmeldesensors auf
dem mobilen Endgerät zeitgleich.
[0024] In bevorzugter Weise eine Weiterleitung der de-
tektierten Alarmsituation des weiteren Gefahrenmelde-
sensors zu einer Leitstelle durch eine temporäre Wieder-
herstellung der Kommunikationsverbindung zur Leitstel-
le und Übertragung der Sensordaten des weiteren Ge-
fahrenmeldesensors, wenn der weitere Gefahrenmelde-
sensor eine Alarmsituation detektiert.
[0025] Die Erfindung ist anhand von Ausführungsbei-
spielen in den Zeichnungsfiguren weiter erläutert. Glei-
che oder gleichwirkende Teile sind hierbei in den ver-
schiedenen Zeichnungsfiguren mit gleichen Bezugszei-
chen versehen. Es zeigen, jeweils schematisch bzw. in
Art eines Blockschaubildes,

Fig. 1 eine erste Ausführungsform des Gefahrenmel-
desystems;

Fig. 2 eine zweite Ausführungsform des Gefahren-
meldesystems; und

Fig. 3 eine dritte Ausführungsform des Gefahrenmel-
desystems.

[0026] Fig. 1 zeigt eine erste, mit dem Bezugszeichen
1 versehene Ausführungsform des Gefahrenmeldesy-
stems. Das Gefahrenmeldesystem 1 besteht aus einem
mobilen Endgerät 10, einer Mehrzahl von Gefahrenmel-
desensoren 20, 21 und 22, von denen in Fig. 1 exempla-
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risch drei gezeigt sind, und mehreren Meldesensoren 30,
31, von denen in Fig. 1 exemplarisch zwei gezeigt sind.
[0027] Das mobile Endgerät 10 ist als Laptop, Note-
book, Tablet-PC, Smartphone oder eine ähnliche trag-
bare elektronische Kommunikationseinrichtung ausge-
bildet. Das mobile Endgerät 10 besitzt eine Anzeigeein-
heit (z. B. Bildschirm) und eine Eingabeeinheit (z.B. Ta-
statur, Touchscreen). Die Anzeigeeinheit dient zur An-
zeige von Alarmmeldungen, Brandschutzgrafiken und
ähnlichen gefahrenrelevanten Informationen. Die Einga-
beeinheit kann zur Eingabe und/oder Modifizierung von
Daten dienen.
[0028] Die Gefahrenmeldesensoren 20, 21 und 22
sind als an sich bekannte Gefahrenmeldesensoren, ins-
besondere als Brandmeldesensoren (z. B. Rauchmel-
der) oder als Einbruchsdetektoren (z.B. Bewegungsmel-
der) ausgebildet.
[0029] Jeder der Meldesensoren 30, 31 besitzt eine
Detektionseinheit und eine Datenübertragungseinheit
und ist als mobiler, d.h. insbesondere tragbarer, Sensor
ausgebildet, der kabellos mit technischen Empfangs-
und Sendeeinheiten kommunizieren kann. Dabei können
die Meldesensoren 30, 31 sowohl untereinander kom-
munizieren als auch mit dem mobilen Endgerät 10. Die
Detektionseinheit eines oder mehrere der Meldesenso-
ren 30, 31 ist dabei vorzugsweise als Gas-, Sauerstoff-,
Temperatur-, Bewegungs- und/oder Positionsdetektor
ausgebildet.
[0030] Ferner besitzt das Gefahrenmeldesystem 1 ei-
ne Gefahrendatenspeicher- und -verarbeitungseinheit
40. Diese Gefahrendatenspeicher- und - verarbeitungs-
einheit 40 ist als elektronische Einheit bestehend aus
diversen Mikroprozessoren, Speichereinheiten und
Schnittstellen zum Empfang und zur Ausgabe von elek-
tronischen Signalen ausgebildet. Im Ausführungsbei-
spiel der Fig. 1 ist die Gefahrendatenspeicher- und - ver-
arbeitungseinheit 40 ein integraler Bestandteil des mo-
bilen Endgerätes 10. Hierbei weist die Gefahrendaten-
speicher- und - verarbeitungseinheit 40 eine Erfassungs-
einheit, eine Verarbeitungseinheit, einen Alarmdaten-
Speicher, einen Grafiken-Speicher und einen Melde-
sensordaten-Speicher auf. Damit ist die Erfassungsein-
heit ebenfalls in das mobile Endgerät 10 integriert.
[0031] Die Erfassungseinheit dient zur Erfassung von
Sensorsignalen der Gefahrenmeldesensoren 20, 21, 22.
Um die Erfassung der Sensorsignale zu ermöglichen,
weist die Gefahrendatenspeicher- und -verarbeitungs-
einheit 40 entsprechende Schnittstellen auf, die mit den
Gefahrenmeldesensoren 20, 21, 22 in einer Kommuni-
kationsverbindung stehen. Diese Kommunikationsver-
bindung (in den Figuren als gestrichelte Linien darge-
stellt) kann grundsätzlich kabelgebunden oder kabellos
erfolgen. In dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbei-
spiel ist jedoch eine kabellose Kommunikation zwischen
den Gefahrenmeldesensoren 20, 21, 22 und der Erfas-
sungseinheit bzw. der Gefahrendatenspeicher- und -ver-
arbeitungseinheit 40 zu bevorzugen.
[0032] Die Verarbeitungseinheit dient zur Weiterverar-

beitung der von der Erfassungseinheit erfassten Sensor-
signale. Der Alarmdaten-Speicher stellt ein Datenspei-
cherelement zum Speichern der weiterverarbeiteten
Sensorsignale dar. Diese weiterverarbeiteten Sensorsi-
gnale wiederum können mit Hilfe der Anzeigeeinheit vi-
suell auf dem mobilen Endgerät 10 dargestellt werden.
[0033] Ferner weist die Gefahrendatenspeicher- und
-verarbeitungseinheit 40 eine oder mehrere Schnittstel-
len zum Empfang der von den Datenübertragungsein-
heiten der Meldesensoren 30, 31 kabellos übermittelten
Daten auf. Diese Daten werden - ggf. nach einer geeig-
neten Weiterverarbeitung - im Meldesensordaten-Spei-
cher gespeichert und ggf. über die Anzeigeeinheit des
mobilen Endgeräts 10 angezeigt.
[0034] Der Grafiken-Speicher dient zur Speicherung
von auf die jeweilige Gefahrensituation abgestimmten vi-
suellen Schaubildern. Ist das Gefahrenmeldesystem bei-
spielsweise als Brandmeldesystem ausgebildet, so dient
der Grafiken-Speicher zur Speicherung von Brand-
schutzgrafiken (z.B. Feuervvehrlaufkarten, Gebäudeplä-
ne).
[0035] Wird von einem der Gefahrenmeldesensoren
20, 21, 22 eine Alarmsituation detektiert (z.B. Ausbruch
eines Brandes, Einbruch), so wird dieses Gefahrenmel-
desensorsignal von der Erfassungseinheit der Gefahren-
datenspeicher- und -verarbeitungseinheit 40 erfasst und
ggf. nach einer geeigneten Weiterverarbeitung durch die
Anzeigeeinheit des mobilen Endgerätes 10 dargestellt.
Zeitgleich erfolgt vorteilhafterweise eine Weiterleitung
der Alarmmeldung an eine über eine Kommunikations-
verbindung mit dem Gefahrenmeldesystem 1 verbunde-
ne Leitstelle (z.B. Feuervvehrleitstelle, zuständige Feu-
erwache, Polizei, Sicherheitsdienst). Aufgrund der Ver-
wendung des mobilen Endgerätes sind die Gefahrenmel-
desensorsignale ortsunabhängig verfügbar, was die Ge-
fahrenbekämpfung flexibilisiert und beschleunigt. So ste-
hen beispielsweise im Brandfall den Feuerwehreinsatz-
kräften die Informationen der Gefahrenmeldesensoren
(d.h. der Brandmeldesensoren) unabhängig von deren
jeweiligen momentanen Einsatzort zur Verfügung. Fer-
ner ist eine ortsunabhängige Anzeige von Brandschutz-
grafiken möglich. Sind die Meldesensoren 30, 31 als mo-
bile Meldesensoren ausgebildet, so können beispiels-
weise Feuerwehreinsatzkräfte mit diesen ausgestattet
werden. Im Brandeinsatz übermitteln die Meldesensoren
30, 31 dann die Umgebungsparameter (z.B. Sauerstoff-
gehalt der Luft, Temperatur, Position der Einsatzkraft)
an die Gefahrendatenspeicher- und -verarbeitungsein-
heit 40. Anschließend können diese von den Meldesen-
soren 30, 31 übermittelten Daten ebenfalls mit Hilfe der
Anzeigeeinheit auf dem mobilen Endgerät 10 angezeigt
werden und stehen insbesondere der Einsatzleitung un-
mittelbar und räumlich flexible zur Verfügung.
[0036] Ferner kann das in Fig. 1 dargestellte Gefah-
renmeldesystem 1 mit Hilfe des im Folgenden beschrie-
benen Verfahrens auf dessen Funktionsfähigkeit über-
prüft werden:
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Zunächst wird geprüft, ob das Gefahrenmeldesy-
stem über eine Kommunikationsverbindung mit ei-
ner Leitstelle verbunden ist. Falls die Prüfung ergibt,
dass eine Kommunikationsverbindung vorliegt, wird
diese getrennt. Auf diese Weise ist sichergestellt,
dass die im Rahmen der Funktionsfähigkeitsprüfung
ausgelösten Probealarme nicht automatisch an die
Leitstelle weitergeleitet und dort als reale Alarmsi-
tuation missinterpretiert werden können.

[0037] Anschließend erfolgt ein absichtliches Auslö-
sen eines der Gefahrenmeldesensoren 20, 21, 22. Mit
anderen Worten wird ein Probealarm an einem ersten
Gefahrenmeldesensor 20 ausgelöst. Hierzu begibt sich
eine Person, die zugleich das mobile Endgerät 10 bei
sich trägt, zu dem ersten Gefahrenmeldesensor 20 und
betätigt diesen.
[0038] Bei einem funktionsfähigen Gefahrenmelde-
sensor wird dieser die Gefahrensituation detektieren und
entsprechende Sensordaten an die Erfassungseinheit
senden. Anschließend werden die Alarmdaten mit Hilfe
der Anzeigeeinheit angezeigt. Für die überprüfende Per-
son ist somit unmittelbar erkennbar, ob die Funktionsfä-
higkeit des ersten Gefahrenmeldesensors 20 gegeben
ist. Wird keine Alarmsituation auf der Anzeigeeinheit an-
gezeigt, obwohl der ersten Gefahrenmeldesensor 20 ab-
sichtlich ausgelöst wurde, so ist der Gefahrenmeldesen-
sor 20 funktionsuntüchtig. Diese Situation kann zusätz-
lich durch eine Warnmeldung auf der Anzeigeeinheit vi-
sualisiert werden. Alternativ oder zusätzlich kann die
überprüfende Person mit Hilfe der Eingabeeinheit eine
entsprechende Notiz eingeben, die in der Gefahrenda-
tenspeicher- u. -verarbeitungseinheit 40 zugeordnet zum
fehlerhaften Gefahrenmeldesensor gespeichert wird.
[0039] Nach der Überprüfung des ersten Gefahren-
meldesensors 20 kann sich die prüfende Person zu ei-
nem nächsten Gefahrenmeldesensor (zweiter Gefah-
renmeldesensor 21) begeben und diesen in analoger
Weise überprüfen. Auf diese Weise kann eine einzige
Person auf schnelle und bequeme Weise sämtliche Ge-
fahrenmeldesensoren 20, 21, 22 überprüfen und zeit-
gleich das Überprüfungsergebnis mit Hilfe des mobilen
Endgerätes 10 kontrollieren.
[0040] Meldet während der Überprüfungsprozedur ein
momentan nicht absichtlich ausgelöster Gefahrenmel-
desensor (beispielhaft der dritte Gefahrenmeldesensor
22) einen Alarm, so muss zunächst davon ausgegangen
werden, dass an diesem Gefahrenmeldesensor eine rea-
le Gefahrensituation besteht. Da jedoch die Kommuni-
kationsverbindung mit der Leitstelle während der Über-
prüfungsprozedur unterbrochen ist, erfolgt keine auto-
matische Weiterleitung der Alarmmeldung an die Leit-
stelle. Im beschrieben Überprüfungsverfahren erfolgt
vielmehr eine Anzeige der vom dritten Gefahrenmelde-
sensor 22 übermittelten Alarmdaten auf der Anzeigeein-
heit des mobilen Endgerätes 10. Diese Anzeige erfolgt
vorteilhafterweise in einem separaten Bildschirmbereich
und ist ggf. mit einem Warnhinweis (rote Blinkschrift, aku-

stischer Alarm) unterlegt. Die überprüfende Person hat
dann die Möglichkeit, diese Alarmmeldung als realer
Alarm zu qualifizieren. Anschließend wird die Kommuni-
kationsverbindung mit der Leitstelle wieder hergestellt
und die Alarmmeldung des Gefahrenmeldesensors 22
an die Leitstelle übermittelt. Qualifiziert die prüfende Per-
son die Alarmmeldung des Gefahrenmeldesensors 22
nicht als realer Alarm (z.B. weil die Person von der Funk-
tionsuntüchtigkeit des Sensors ausgeht), so erfolgt kein
Verbindungsaufbau zur Leitstelle.
[0041] Fig. 2 zeigt eine zweite, mit dem Bezugszeichen
2 versehene Ausführungsform des Gefahrenmeldesy-
stems. Das Gefahrenmeldesystem 2 weist die bereits
bezüglich des in Fig. 1 dargestellten Gefahrenmeldesy-
stems 1 beschriebenen Gefahrenmeldesensoren 20, 21,
22, das mobile Endgerät 10 und die Meldesensoren 30,
31 auf. Während im Gefahrenmeldesystem 1 der Fig. 1
die Gefahrendatenspeicher- und -verarbeitungseinheit
40 und die Erfassungseinheit in das mobile Endgerät 10
integriert sind, sind die Gefahrendatenspeicher- und
-verarbeitungseinheit 40 und die Erfassungseinheit im
Gefahrenmeldesystem 2 nach Fig. 2 räumlich voneinan-
der und dem mobilen Endgerät 10 getrennt angeordnet.
[0042] Die Erfassungseinheit ist integraler Bestandteil
einer Zentraleinheit 50. Die Zentraleinheit 50 dient zum
zentralen Sammeln und Speichern der Alarmmeldungen
der Gefahrenmeldesensoren 20, 21, 22. Hierzu sind die
Gefahrenmeldesensoren 20, 21, 22 über Kommunikati-
onsverbindungen mit der Zentraleinheit 50 verbunden.
Ist das Gefahrenmeldesystem als Brandmeldesystem
und die Gefahrenmeldesensoren als Brandmeldesenso-
ren ausgebildet, so handelt es sich bei der Zentraleinheit
50 bevorzugt um eine Brandmeldezentrale (BMZ). Die
Zentraleinheit 50 besitzt neben der Erfassungseinheit
auch eine Übertragungseinheit zur Übertragung der ge-
sammelten Sensordaten (Alarmdaten) an die Gefahren-
datenspeicher- und -verarbeitungseinheit 40. Zusätzlich
kann die Zentraleinheit 50 eine Anzeige zur Anzeige der
Alarmmeldungen und einen Speicher zur Speicherung
der Alarmdaten aufweisen.
[0043] Die Gefahrendatenspeicher- und -verarbei-
tungseinheit 40 ist als separate elektronische Rechen-
und Speichereinheit ausgebildet und besitzt eine Emp-
fangseinheit zum Empfang der von der Zentraleinheit 50
übermittelten Sensordaten, eine Verarbeitungseinheit
zur Weiterverarbeitung der empfangenen Sensordaten
sowie eine Übertragungseinheit zur Übertragung der ggf.
weiterverarbeiteten Sensordaten zum mobilen Endgerät
10. Außerdem weist die Gefahrendatenspeicher- und
-verarbeitungseinheit 40 die in Bezug auf Fig. 1 näher
beschriebenen Alarmdaten-Speicher, Grafiken-Spei-
cher und Meldesensordaten-Speicher auf. Zusätzlich
kann ein Zusatzdaten-Speicher vorhanden sein, der zum
Speichern zusätzlicher, individuell zu bestimmender zu-
sätzlicher Informationen bezüglich des Gefahrenmelde-
systems 2 oder einzelner Komponenten davon dient. In
vorteilhafter Weise ist die Gefahrendatenspeicher- und
-verarbeitungseinheit 40 als lokaler Server oder als
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cloud-Applikation ausgebildet. Unter einer cloud-Appli-
kation wird eine IT-Infrastruktur verstanden, die dyna-
misch an den Bedarf angepasst und über ein Netzwerk
zur Verfügung gestellt wird. Die Meldesensoren 30, 31
sind derart ausgebildet, dass diese -je nach Bedarf - so-
wohl mit der Zentraleinheit 50 als auch mit der Gefah-
rendatenspeicher- und -verarbeitungseinheit 40 eine ka-
bellose Verbindung aufbauen können.
[0044] Zusätzlich weist das Gefahrenmeldesystem 2
der Fig. 2 ein weiteres mobiles Endgerät 11 auf. Dieses
weitere mobile Endgerät 11 kann sowohl mit dem ersten
mobilen Endgerät 10 als auch mit der Gefahrendaten-
speicher- und -verarbeitungseinheit 40 kabellos kommu-
nizieren.
[0045] Fig. 3 zeigt eine zweite, mit dem Bezugszeichen
3 versehene Ausführungsform des Gefahrenmeldesy-
stems. Das Gefahrenmeldesystem 3 unterscheidet sich
von dem in Fig. 2 dargestellten Gefahrenmeldesystem 2
durch das Vorhandensein einer Zusatzdatenspeicher-
und - verarbeitungseinheit 60 und das Fehlen der Zen-
traleinheit 50.
[0046] In dem Gefahrenmeldesystem 3 wird auf die
Zentraleinheit 50 verzichtet. Vielmehr ist die Erfassungs-
einheit als integraler Bestandteil der Gefahrendatenspei-
cher- und -verarbeitungseinheit 40 ausgebildet.
[0047] Die Zusatzdatenspeicher- und -verarbeitungs-
einheit 60 ist als elektronische Rechen- und Speicher-
einheit ausgebildet und besitzt eine Empfangseinheit
zum Empfang von Sensordaten der Gefahrenmeldesen-
soren 20, 21, 22 und der Meldesensoren 30, 31. Außer-
dem besitzt die Zusatzdatenspeicher- und -verarbei-
tungseinheit 60 eine Verarbeitungseinheit zur Weiterver-
arbeitung der empfangenen Sensordaten sowie eine
Übertragungseinheit zur Übertragung der ggf. weiterver-
arbeiteten Sensordaten zu einem oder mehreren der mo-
bilen Endgeräte 10, 11. Ferner weist die Zusatzdaten-
speicher- und -verarbeitungseinheit 60 die in Bezug auf
Fig. 2 näher beschriebenen Alarmdaten-Speicher, Mel-
desensordaten-Speicher und Zusatzdaten-Speicher auf.
Die Zusatzdatenspeicher- und - verarbeitungseinheit 60
dient zum Speichern zusätzlicher, individuell zu bestim-
mender zusätzlicher Informationen bezüglich des Gefah-
renmeldesystems 3 oder einzelner Komponenten davon.
In bevorzugter Weise sind in der Zusatzdatenspeicher-
und - verarbeitungseinheit 60 Informationen bezüglich
der Wartung der Gefahrenmeldesensoren 20, 21, 22 und
Meldesensoren 30, 31 hinterlegt (z.B. Wartungsinterval-
le). In bevorzugter Weise ist die Zusatzdatenspeicher-
und -verarbeitungseinheit 60 ähnlich zur Gefahrendaten-
speicher- und - verarbeitungseinheit 40 als lokaler Server
oder als cloud-Applikation ausgebildet.
[0048] Ferner ist die Zusatzdatenspeicher- und -ver-
arbeitungseinheit 60 durch eine Kommunikationsverbin-
dung mit der Gefahrendatenspeicher- und - verarbei-
tungseinheit 40 verbunden, um ggf. Daten untereinander
austauschen zu können.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0049]

1, 2, 3 Gefahrenmeldesystem
10, 11 mobiles Endgerät
20, 21, 22 Gefahrenmeldesensor
30, 31 Meldesensor
40 Gefahrendatenspeicher- und -verarbei-

tungseinheit
50 Zentraleinheit
60 Zusatzdatenspeicher- und -verarbeitungs-

einheit

Patentansprüche

1. Gefahrenmeldesystem (1, 2, 3), insbesondere
Brandmeldesystem, aufweisend:

- eine Erfassungseinheit zur Erfassung von Sen-
sorsignalen mindestens eines Gefahrenmelde-
sensors (20, 21, 22), insbesondere eines Brand-
meldesensors;
- eine Gefahrendatenspeicher- und -verarbei-
tungseinheit (40) mit einer Verarbeitungseinheit
zur Weiterverarbeitung der von der Erfassungs-
einheit erfassten Sensorsignale und minde-
stens einem Datenspeicherelement zum Spei-
chern der weiterverarbeiteten Sensorsignale;
und
- ein mobiles Endgerät (10) mit einer Anzeige-
einheit zur visuellen Darstellung der weiterver-
arbeiteten Sensorsignale.

2. Gefahrenmeldesystem nach Anspruch 1, ferner auf-
weisend:

- mindestens einen Meldesensor (30, 31) mit ei-
ner Detektionseinheit und einer Datenübertra-
gungseinheit, wobei die Datenübertragungsein-
heit derart ausgebildet ist, von der Detektions-
einheit erzeugte Daten kabellos zur Gefahren-
datenspeicher- und -verarbeitungseinheit (40)
und/oder zum mobilen Endgerät (10) zu über-
tragen.

3. Gefahrenmeldesystem nach einem der Ansprüche
1 oder 2, wobei die Gefahrendatenspeicher- und
-verarbeitungseinheit (40) einen Alarmdaten-Spei-
cher, einen Zusatzdaten-Speicher, einen Grafiken-
Speicher und/oder einen Meldesensordaten-Spei-
cher aufweist.

4. Gefahrenmeldesystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Erfassungseinheit
und/oder die Gefahrendatenspeicher- und -verar-
beitungseinheit (40) in das mobile Endgerät (10) in-
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tegriert ist.

5. Gefahrenmeldesystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Erfassungseinheit
räumlich von der Gefahrendatenspeicher- und -ver-
arbeitungseinheit (40) und dem mobilen Endgerät
(10) getrennt in einer separaten Zentraleinheit (50)
angeordnet ist.

6. Gefahrenmeldesystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Erfassungseinheit
und/oder die Gefahrendatenspeicher- und -verar-
beitungseinheit (40) in einem lokalen Server oder in
Form einer dynamisch an den Bedarf angepassten
und über ein Netzwerk zur Verfügung gestellten IT-
Infrastruktur ausgebildet sind.

7. Gefahrenmeldesystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Detektionseinheit des
Meldesensors (30, 31) als Gas-, Sauerstoff-, Tem-
peratur-, Bewegungs- und/oder Positionsdetektor
ausgebildet ist.

8. Gefahrenmeldesystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei der Meldesensor (30, 31)
als mobiler Meldesensor zur Befestigung an einer
Person ausgebildet ist.

9. Gefahrenmeldesystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei es sich bei den von dem
mobilen Endgerät (10) empfangenen Daten um al-
phanumerische Daten oder um Grafikdaten in Form
von Brandschutzgrafiken handelt.

10. Gefahrenmeldesystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei ferner ein Zusatzdaten-
speicher- und -verarbeitungseinheit (60) vorgese-
hen ist, welche eine Empfangseinheit zum Empfang
von Daten des Gefahrenmeldesensors (20, 21, 22)
und/oder des Meldesensors (30, 31), mindestens ein
Datenspeicherelement sowie eine Übertragungs-
einheit zur Übertragung der Daten aus dem Daten-
speicherelement zum mobilen Endgerät (10) auf-
weist.

11. Verfahren zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit
des Gefahrenmeldesystems (1, 2, 3) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche mit folgenden Verfah-
rensschritten:

- Absichtliches Auslösen eines der Gefahren-
meldesensoren (20, 21, 22); und
- Anzeige der von der Erfassungseinheit erfas-
sten Sensorsignale des absichtlich ausgelösten
Gefahrenmeldesensors (20, 21, 22) durch die
Anzeigeeinheit des mobilen Endgerätes (10).

12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei vor dem ab-

sichtlichen Auslösen des Gefahrenmeldesensors
(20, 21, 22) folgende Verfahrensschritte ausgeführt
werden:

- Prüfen, ob das Gefahrenmeldesystem (1, 2, 3)
über eine Kommunikationsverbindung mit einer
Leitstelle, insbesondere einer Feuervvehrleit-
stelle, verbunden ist; und
- Trennen der Kommunikationsverbindung zwi-
schen dem Gefahrenmeldesystem (1, 2, 3) und
der Leitstelle, falls die Prüfung ergibt, dass eine
Kommunikationsverbindung besteht.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 oder 12,
wobei die Anzeige der von der Erfassungseinheit er-
fassten Sensorsignale auf dem mobilen Endgerät
(10) in Form eines virtuellen Abbildes einer Bedien-
oberfläche der Zentraleinheit (50) erfolgt.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13 mit
folgendem weiteren Verfahrensschritt:

- Anzeige der von der Erfassungseinheit erfas-
sten Sensorsignale eines weiteren, nicht dem
absichtlich ausgelösten Gefahrenmeldesensor
(20, 21, 22) entsprechenden Gefahrenmelde-
sensors (20, 21, 22), falls der weitere Gefahren-
meldesensor (20, 21, 22) eine Alarmsituation
detektiert.

15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei eine Weiterlei-
tung der detektierten Alarmsituation des weiteren
Gefahrenmeldesensors (20, 21, 22) zu einer Leit-
stelle, insbesondere einer Feuerwehrleitstelle, er-
folgt.
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